
 
 

Für Bürger/innen aus 
Friedberg, Bad Nauheim, 

Echzell, Florstadt, Karben, 
Niddatal, Ober-Mörlen, 
Reichelsheim, Rosbach, 
Wölfersheim, Wöllstadt 

Die Friedberger Tafel hilft 
Infos für Anspruchsberechtigte 

Und noch einige Hinweise: 
 

Um im Interesse aller Kunden und Helfer einen 
geordneten Ablauf zu gewährleisten, sind die 
nachfolgenden „Spielregeln“ einzuhalten. 
 

Die Friedberger Tafel ist ein mildtätiger Ver-
ein und keine Behörde. 
Seien Sie bitte mit dem zufrieden, was Ihnen 
unsere Helfer/innen in den Korb geben. Beden-
ken Sie, dass Sie nicht allein sind und viele 
andere Menschen versorgt werden müssen. 
Die Abgabemenge an Kunden richtet sich nach 
dem Warenbestand der Friedberger Tafel und 
nach der Personenzahl, die auf der Kundenkar-
te vermerkt ist. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Friedberger Tafel erwarten von Ihnen ein 
Mindestmaß an Höflichkeit und Anerkennung 
der Arbeit, die für Sie freiwillig und ohne Be-
zahlung geleistet wird. 
Um keinen Zweifel an Ihrer Bedürftigkeit 
aufkommen zu lassen, sollten Sie beim Besuch 
des Tafelladens kein Auto benutzen. 
Wer unentschuldigt seine Lebensmittel zum 
vereinbarten Termin nicht abholt bekommt an 
seinem darauf folgenden Ausgabetag keine 
Lebensmittel. 
Bei unangebrachtem Verhalten oder bei 3x 
unentschuldigtem Versäumen des vereinbarten 
Abholtermins wird die Kundenkarte einge-
zogen.  

Noch Fragen? Wir sind für Sie da. 
 

Friedberger Tafel e. V. 
Kleine Klostergasse 11 
 

61169 Friedberg 
 

Tel.: 06031-6844624 
Fax: 06031-6844626 
Homepage: www.friedberger-tafel.de 
Mail: info@friedberger-tafel.de 
 

Vorstand: 
Hannelore Finkernagel (1. Vorsitzende), 
RA Bernd Schäfer (2. Vorsitzender), 
RA Norbert Nüchter (Schatzmeister), 
Achim Bornträger, Michael Erlenbach,  
Walter Krause, Ingrid Martin-Schmidt,  
Norbert Simmer, Hermann Thaddey 
 

VR 2402 Amtsgericht Friedberg/Hessen 
Bankverbindung: Sparkasse Oberhessen  
Kto. Nr. 27001840, BLZ 51850079 
Volksbank Mittelhessen  
Kto. Nr. 46164806, BLZ 513 900 00 
Steuernummer: 016 250 54499 
 

Ihre Spende können Sie steuerlich absetzen.  
Bis 200.- € erkennt das Finanzamt Ihre Spende 
nach Vorlage der Überweisungskopie und des 
Kontobelegs an. Ab 200.- € stellen wir Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. Dazu ist 
die vollständige Angabe Ihrer Adresse notwenig. 
Verwendungszweck:  
„Spende Friedberger Tafel e.V.“ 

Falls Sie dieses Faltblatt nicht mehr benötigen, 
entsorgen Sie es bitte umweltgerecht. Danke! 

Lieber verwerten 
als vernichten! 


